
 
KMAO Lesefasssung Diözese Münster / Katholisches Datenschutzzentrum / Rev 1.0 vom 18.09.2018 

 Seite 1/4 
 

Anordnung über das kirchliche Meldewesen (KMAO) für den 
nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster - nichtamtliche Lesefassung* 

 
 
 

Kirchenmeldewesenanordnung (KMAO) 
 
 

Präambel 
 
Die staatlichen oder kommunalen Meldebehörden (Meldebehörden) übermitteln der Katholi-
schen Kirche in ihrer Eigenschaft als öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben nach Maßgabe der Meldegesetze Daten (Meldedaten). Empfänger der Daten sind 
die (Erz-)Diözesen und/oder für ihren Bereich die Kirchengemeinden/Pfarreien. 
 
In diesem Zusammenhang wird Folgendes angeordnet: 
 

§ 1 
Mitgliedschaft 

 
(1) Als Mitglied der katholischen Kirche im Sinne dieser Anordnung (Kirchenmitglied) gilt jeder, 

der durch die Taufe in der katholischen Kirche oder durch Übertritt von einer anderen Kirche 
oder christlichen Religionsgemeinschaft oder durch Wiederaufnahme der katholischen Kir-
che angehört und nicht nach den Bestimmungen des staatlichen Rechts aus der Kirche aus-
getreten ist. 

(2) Die Kirchenmitgliedschaft wird vermutet, wenn die Daten des staatlichen oder kommunalen 
Melderegisters entsprechende Angaben enthalten. 

 
§ 2 

Datenschutz und andere Bestimmungen 
 
(1) Die Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO) in der jeweils geltenden Fassung so-

wie bereichsspezifische Regelungen sind zu beachten. 
(2) Die kirchenrechtlichen Regelungen zur Führung der Kirchenbücher werden durch diese An-

ordnung nicht berührt. 
 

§ 2a 
Nutzungsanschluss zu elektronischen Informations- und Datenverarbeitungssystemen 

 
(1) Zur Sicherstellung der rechtlichen Voraussetzungen über den Datenschutz und die Datensi-

cherheit wird bestimmt, dass die Kirchengemeinden und Verbände von Kirchengemeinden 
die durch das Bistum vorgegebenen Maßnahmen zur elektronischen Informations- und Da-
tenverarbeitung dienstlich zu nutzen haben. Dies bezieht sich insbesondere auf die Aus-
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stattung mit Hard- und Software aller Arbeitsplatzcomputer gemäß der Durchführungsver-
ordnung zur Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO-DVO) in der jeweils gültigen 
Fassung. 

(2) Zur Vermeidung von Härten kann auf Antrag von der Nutzung nach Absatz 1 bis längstens 
zum 30.06.2019 befreit werden, wer die gesetzlichen Anforderungen über den Datenschutz 
und die notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 42 Abs. 5 Bun-
desmeldegesetz nachweist. Die technischen und organisatorischen Maßnahmen beinhalten 
auch Anforderungen aus den BSI-IT-Grundschutzkatalogen. Eine Befreiung über den 
30.06.2019 hinaus ist nur möglich, wenn der Nutzungsanschluss aus besonderen Gründen 
unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses nicht zugemutet werden kann. Anträge 
sind an das Bischöfliche Generalvikariat, Abteilung Kirchengemeinden, schriftlich zu richten. 

 
§ 3 

Mitwirkungspflichten der Kirchenmitglieder 
 
(1) Die Kirchenmitglieder sind verpflichtet, sich bei der zuständigen Meldebehörde bei der Grün-

dung eines neuen oder eines weiteren Wohnsitzes anzumelden. 
(2) Die Kirchenmitglieder sind verpflichtet, bei den Meldebehörden ihre Bekenntniszugehörig-

keit anzugeben. 
 
(3) Die Erzdiözese und die Kirchengemeinde/Pfarrei sind berechtigt, Daten (Meldedaten und 

kirchliche Daten) von dem Kirchenmitglied unmittelbar anzufordern; das Kirchenmitglied ist 
verpflichtet, die Daten mitzuteilen. Durch bischöfliche Anordnung kann festgelegt werden, 
dass das Kirchenmitglied auch verpflichtet ist, sich bei der zuständigen kirchlichen Stelle 
anzumelden. 

 
§ 4 

Zusammenarbeit mit den Meldebehörden 
 
(1) Die zuständigen kirchlichen Stellen, insbesondere die Kirchengemeinden/Pfarreien sind ver-

pflichtet, gespendete Taufen, Wiederaufnahmen und Übertritte zur Katholischen Kirche den 
Meldebehörden mitzuteilen. 

(2) Ist in den Melderegistern der Meldebehörden die Angabe über die Bekenntniszugehörigkeit 
von Kirchenmitgliedern falsch oder fehlt sie ganz, so haben die zuständigen kirchlichen 
Stellen die Berichtigung oder Ergänzung zu veranlassen. 

(3) Wird festgestellt, dass ein Kirchenmitglied seiner staatlichen Meldepflicht ganz oder teil-
weise nicht nachgekommen ist, so ist dieses aufzufordern, die veranlasste Meldung nachzu-
holen. Auf etwaige ordnungsrechtliche Folgen ist hinzuweisen. 

(4) Werden von der Meldebehörde Daten eines nachweislich verstorbenen Kirchenmitglieds 
übermittelt, soll die Meldebehörde vom Tod des Kirchenmitglieds verständigt werden. 

 
§ 5 

Gemeindemitgliederverzeichnis 
 
(1) Zur Führung eines Gemeindemitgliederverzeichnisses sind die Erzdiözese und die Kirchenge-

meinde/Pfarrei befugt. Die Kirchengemeinde/Pfarrei ist dazu verpflichtet. 
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(2) Das Gemeindemitgliederverzeichnis kann im Weg der elektronischen Datenverarbeitung ge-
führt werden. Dies kann auch von zentralen kirchlichen Rechenzentren besorgt werden.

(3) Das Gemeindemitgliederverzeichnis enthält die für die Erfüllung des kirchlichen Auftrags er-
forderlichen Meldedaten. Es enthält ferner kirchliche Daten, die sich aus den Kirchenbüchern
(Matrikeln) ergeben, insbesondere Daten über Taufe, Erstkommunion, Firmung, Trauung,
Weihe und Profess sowie über Aufnahme und Wiederaufnahme von Kirchenmitgliedern.

(4) Diese Daten werden zwischen den Stellen, welche das Gemeindemitgliederverzeichnis füh-
ren, ausgetauscht.

(5) Auskunfts- und Übermittlungssperren müssen ihrem Zweck entsprechend beachtet werden.
(6) Das Bistum kann die Daten aller Gemeindemitgliederverzeichnisse in ihrem Bereich erhe-

ben, verarbeiten oder nutzen.
Das Bistum kann außerdem Daten, die Gemeindemitgliederverzeichnisse anderer Bistümer
betreffen und die sie seitens einer kommunalen Meldebehörde aus technischen oder orga-
nisatorischen Gründen erhält, an die betroffenen Bistümer weiterleiten.

Dies kann auch von zentralen kirchlichen Rechenzentren besorgt werden.

Die Kirchengemeinde/Pfarrei kann nur die Daten des Gemeindemitgliederverzeichnisses ih-
res Bereichs erheben, verarbeiten oder nutzen.

Der Generalvikar regelt die Zugriffsberechtigung für das Gemeindemitgliederverzeichnis des
Bistums durch Ausführungsvorschrift nach Maßgabe der Prinzipien der KDO, insbesondere
dem Prinzip der Erforderlichkeit und der Datensparsamkeit.

Für den Bereich der Kirchengemeinde/Pfarrei regelt dies der Pfarrer bzw. der verantwortli-
che Leiter.

§ 5 a
Automatisiertes Abrufverfahren 

(1) Jede (Erz-)Diözese ist befugt, zur Klärung von Fragen im Einzelfall gemäß § 7 KDO von einer
anderen (Erz-)Diözese Daten abzurufen.

(2) Werden die Daten für andere als für Meldezwecke übermittelt (§ 10 Abs. 2 KDO), ist die
Übermittlung in geeigneter Weise zu dokumentieren.

(3) Die übermittelnde (Erz-)Diözese kann die Übermittlung generell oder für den Einzelfall sper-
ren. Gesperrte Daten werden nicht übermittelt. Die abrufende (Erz-)Diözese erhält lediglich
die Mitteilung, dass ein Abruf nicht gestattet ist.

§ 6
Inkrafttreten 

Die Änderung tritt am 1. Februar 2018 in Kraft. 

Münster, 5. Januar 2018 
L. S. † Dr. Felix Genn 

Bischof von Münster 
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*Diese Lesefassung enthält: 
 

 KMAO veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt Münster 2005, Nr. 19, Art. 215 
 Änderung der KMAO, veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt Münster 2010, 

Nr. 23, Art. 248 
 Änderung der KMAO, veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt Münster 2015, 

Nr. 19/20, Art. 184 
 Änderung der KMAO, veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt Münster 2018, 

Nr. 3, Art. 46 


